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Schon (in)-Mitglied?
Am 19. Juli ist in Zürich mit über 400
Personen die Interessengemeinschaft
(in) für gleiche Rechte von Mann und
Frau gegründet worden. Unsere Mitglie-
der sind bereits brieflich orientiert wor-
den über ihre Ziele. Wir wiederholen in
Stichworten:
Die (in) möchte möglichst viele Frauen
und Männer dafür gewinnen, sich schon
heute und natürlich auch im Abstim-
mungskampf) für die prinzipiellen For-
derungen des Gleichberechtigungsarti-
kels einzusetzen, nämlich

• gleiche Rechtsgrundlagen für beide
Geschlechter

• gleiche Rechte und Pflichten in der
Familie

• gleicher Lohn für gleiche/gleichwer-
tige Arbeit in öffentlichen wie priva-
ten Arbeitsverhältnissen

• gleiche Rechte und Chancen in
Ausbildung und Arbeit.

Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt
15 Franken. Anmeldungen bitte an Frau
Alice Moneda, Schaufelbergerstrasse
30, 8055 Zürich. (Talon auf der letzten
Seite!)

bildung und Arbeit. Mann und Frau haben
Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwer-
tige Arbeit.»
Die Kommission erachtet die Verwirkli-
chung der Gleichberechtigung als Dauer-
auftrag und lehnt darum eine Befristung
ab. Damit dennoch ohne Säumnis zu Werke
gegangen wird, hat sie eine Motion ange-
nommen, mit welcher der Bundesrat be-
auftragt werden soll, «im Interesse der

Gleichberechtigung von Mann und Frau fol-
gende Vorkehren sofort an die Hand zu
nehmen: a) einen Katalog der Mann und
Frau ungleich behandelnden Normen des
Bundes- und des kantonalen Rechts auf-
zustellen; b) ein möglichst vollständiges
Rechtsetzungsprogramm aufzustellen zur
Beseitigung der diskriminierenden Bestim-
mungen; c) das Rechtsetzungsprogramm
nach sachlichen, zeitlichen und finanziellen
Prioritäten zu ordnen. Er wird beauftragt,
alle ihm zur Verfügung stehenden Instru-
mente dafür einzusetzen, worunter bei-
spielsweise auch die Eidgenössische Korn-
mission für Frauenfragen». Damit die Mo-
tion Wirkung entfaltet, muss sie vom Na-
tional- und vom Ständerat für erheblich er-
klärt werden.

Aus dem Jahresbericht
der Präsidentin
An/äss//cb der DV des Scöwe/'z. Verbau-
des für Frauenrecbfe m Sern am 37. Ma/'
fübrfe d/'e Präs/'denf/'n unseres Dac/ivenban-
des, 0//V/'a Eg//-De/a/onfa/ne /'m Jabresbe-
r/'cbf u. a. aus:
Die mit der UNESCO und den grossen
Dachverbänden organisierte Tagung vom
17. November 1979 in Bern bedeutete eine
Bejahung der Zusammenarbeit mit anderen
Frauenverbänden und eine Bejahung der
Zusammenarbeit mit den Staaten der Drit-
ten Welt im Rahmen der UNESCO. Das Ziel
war eine Besinnung möglichst vieler
Schweizer Frauen, wie wichtig die UNESCO
und die Mitarbeit der Schweiz und interna-
tionalen Organisationen ist. Aus unerfind-
liehen Gründen hat der BSF seine Mitglie-
der nicht zur Teilnahme aufgefordert, son-
dem diese Tagung zu einer blossen Präsi-
dentinnenkonferenz degradiert. Wenn
schon diese Einladungsform dem gesetzten
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Ziel nicht entsprach, so konnten wir uns
auf den Standpunkt stellen, dass die inter-
nen Fragen des BSF uns nicht angehen. Es
betrifft uns aber sehr direkt, dass der BSF
in «mir Fraue» berichtet hat, alle organisie-
renden Verbände hätten zu einer Präsiden-
tinnenkonferenz eingeladen. Diese Mittei-
lung wurde von anderen Mitteilungsblättern
übernommen. Wir haben daher sofort nach
Erscheinen der Falschmeldung eine Be-
richtigung verlangt. Obschon eine Berich-
tigung an sich selbstverständlich war, wur-
de sie abgelehnt! Wir überlassen es den
Lesenden, sich hier ein eigenes Urteil zu
bilden.
Unser Vorstand hat vor einem Jahr die Or-
ganisation einer Jubiläumsfeier wegen 10
Jahren Frauenstimm- und -Wahlrecht auf
Bundesebene vorgesehen. Als bekannt
wurde, dass der BSF ebenfalls ein Fest or-
ganisieren wollte, hoffen wir, dass mit
Hilfe der Schweizerischen Kommission für
Frauenfragen eine Gesamtorganisation
möglich sein werde. Da diese Hoffnung
sich nicht verwirklichen liess, versuchten
wir mit den anderen Frauenverbänden ei-
nen Verein zur Vorbereitung und Durch-
führung des Festes zu gründen, dem in der
Folge andere Vereine und Einzelpersonen
hätten beitreten können. Vor allem wegen
dem aus juristischer Sicht unverständli-
chen Widerstand des BSF gegen die Grün-
dung des Vereins fiel die vorgesehene ge-
meinsame Durchführung ins Wasser. Die
Behauptung des BSF, es liege eine Defizit-
garantie des Dept. des Innern vor, wurde
durch ein Schreiben des Herrn Bundesrats
Hürlimann an die Präsidentin aufs Ent-
schiedenste dementiert.
Die rechtsungleiche Behandlung unseres
Verbandes durch die Bundesfeierspende
ist allen bekannt. Frau Ständerat Lieber-
herr hat uns ihre Hilfe für die Finanzierung
eines klar abzugrenzenden Programmes in

Aussicht gestellt. Bei der Eidg. Stelle, die
sich mit der Nationalratsspende befasst, ist
man offensichtlich der Ansicht, dass un-
sere Sektion, die beim BSF geblieben ist,
einen Geldbetrag vom BSF erhalte. Die
Sektionen die Mitglied sind beim BSF, soll-
ten unbedingt ihren Anspruch auf einen
Teil der Spende anmelden.

Ausblick
Es gibt viele Gründe optimistisch zu blei-
ben. Der Kampf gegen die Diskriminierung
der Frau macht Fortschritte und mit der
Zeit werden die Vorurteile, die einer tat-
sächlichen Verwirklichung unserer Ideale
im Wege stehen, besiegt werden.

«Frau und Militär» —
eine Stellungnahme
Als regelmässige Leserin der «Staatsbür-
gerin» habe ich mit Interesse die Ausfüh-
rungen zum Thema «Militär» gelesen und
die Berichterstattung über die Tagung der
SP-Frauen. Dabei bekam ich zum ersten-
mal Kenntnis vom SVP-Pressedienst, der
aus Anlass dieser Tagung herausgekom-
men ist (und in dem die Juristin Gret Hai-
1er massiv verunglimpft wurde. Die Red.).
Nachdem die «Staatsbürgerin» einen Teil
dieses Pressedienstes abgedruckt hat,
möchte ich dazu doch einige Bemerkungen
machen.
Es scheint, dass sich die Verfasserinnen
oder Verfasser (eigentlich tönt es mehr
nach Verfassern als nach Verfasserinnen)
der SVP-Verlautbarung sehr wenig damit
befasst haben, was an der Tagung der SP-
Frauen und darum herum effektiv disku-
tiert wurde. Insbesondere scheinen sie
nicht gemerkt zu haben, dass es innerhalb
der SP im Zusammenhang mit diesem
Thema ganz verschiedene Tendenzen gibt,
die an der Tagung zum Ausdruck kamen.
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